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Königlich Allerhöchste Verordnung, die Gebühren der Gerichtsvollzieher, die Zustellgebühren
in Strassachen und in Sachen der nicht streitigen Rechtspflege, ferner die Schreibgebühren der Ge-

richtsschreiber in den Landestheilen rechts des Rheins betreffend.

Cudwig lI.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,

Verzog von Bayern, Franken und in Schwaben ete. ete.
Wir haben Uns aus Anlaß der Einführung der Reichswährung bewogen gefunden,

Unsere beiden Verordnungen vom 13. Mai 1870, dieGerichtsvollzlehergebühren -Ordnung,
dann die Zustellungen in Strafsachen und in Sachen der nicht streitigen Rechtspflege betreffend,
ferner Unsere Verordnung vom 1. Juli 1870, die Schreibgebühren der Gerichtsschreiber in
den Landestheilen diesseits des Rheins betreffend, einer Revision unterstellen zu lassen und
verfügen demgemäß, was folgt:füg gemäß, 12


